
Seit den 1990er Jahren produzieren Windenergieanlagen (WEA)  
in Deutschland sauberen Strom. Immer mehr WEA kommen  
inzwischen „in die Jahre“ und werden durch neue moderne  
WEA ersetzt. In diesem Fall spricht man von „Repowering“. 

Repowering
Wissenswertes über Windenergie

Mit dem Repowering verringert sich  
oft die Anzahl der Anlagen. Die Gesamt-
leistung (in Megawatt, MW) hingegen 
kann mindestens verdoppelt werden. 
Grund hierfür ist, dass neuere WEA-
Generationen deutlich leistungsstärker 
sind als ihre veralteten Vorgänger. 
Das, worauf es ankommt, nämlich die 
Energiegewinnung (in Kilowattstunden, 
kWh), vervielfacht sich mit den neuen 
Windrädern deutlich, da Rotordurch-
messer und Nabenhöhe und damit die 
Windausbeute zunehmen. Frühestens 
nach zehn Jahren Anlagenbetrieb bzw. 
nach Ablauf des Finanzierungszeit-
raums der Altanlagen ist Repowering 
sinnvoll. Nachdem WEA – häufig nach 
etwa 16 Jahren2 – wirtschaftlich abge-
schrieben sind, entscheiden sich viele 
Betreiber für das Repowering. 

WINDPARK HEMME 
(SCHLESWIG-HOLSTEIN) 
VORHER

Varianten des 
Repowering3:
·  Eine WEA wird abgebaut und am  

selben Standort durch eine neue 
Anlage ersetzt.

·  Einzelne oder alle WEA eines Wind-
parks werden abgebaut und auf der 
zuvor bereits genutzten Fläche durch 
neue (oft weniger) WEA ersetzt.

·  Mehrere Einzelanlagen aus einer 
Region (Kommune, Landkreis oder 
angrenzende Landkreise) werden 
abgebaut und durch neue WEA  
an wenigen Standorten (weniger  
als zuvor im bereits genutzten  
Gebiet) ersetzt.

·  Viele Einzelanlagen in einer Region 
(s. l.) werden abgebaut und durch 
neue WEA in einem neu ausgewie-
senen Gebiet ersetzt.

·  Einzelne oder auch alle WEA eines 
Parks werden abgebaut und auf der 
bereits genutzten Fläche durch neue 
WEA ersetzt, zusätzlich erfolgt eine 
Erweiterung der ausgewiesenen Flä-
che, um bestehende Einzelanlagen 
durch neue WEA zu ersetzen.

Neben dem Ersatz der WEA kann im 
Zuge des Repowering auch die bessere 
Einbindung der Standorte in die Sied-
lungsentwicklung der Kommunen neu 
überdacht werden („Aufräumen“).4

Repowering ist der Ersatz  
einer oder mehrerer WEA durch 
moderne und leistungs stärkere 
Modelle.1 Ziel ist die Erhöhung 
der Windenergiegewinnung.

„

“
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Welche Poten ziale 
liegen im Repowering?
Ein wichtiges Ziel des Repowering ist 
die Erhöhung der Stromproduktion. 
Neben der Verfügbarkeit leistungs-
fähigerer Maschinen sind die Höhe  
der Anlage sowie die Größe des 
Rotors von großer Bedeutung. Ab 80 
bis 100 Meter Höhe weht der Wind im 
Binnenland beständiger, weil Verwir-
belungen von Hindernissen am Boden 
wie z. B. Bäume und Siedlungen sich 
nicht mehr auswirken. Bei Gesamt-
höhen der Windenergieanlagen von 
180 bis 230 Metern befinden sich die 
Rotoren der Anlagen oberhalb dieser 
Grenze, so dass eine deutlich erhöhte 
Stromproduktion möglich ist. Größere 
Rotoren überstreichen eine größere 
Fläche, so dass mehr Wind  „einge-
sammelt“ werden kann. Als Faust-
formel gilt: pro Meter höherer Nabe 
steigert sich der Ertrag bis zu einem 
Prozent, eine Verdoppelung des Rotor-
durchmessers hat eine Vervier fachung 
des Ertrags zur Folge.7

Das Repowering-Potenzial hängt  
unmittelbar mit dem Bestand an Alt-
anlagen zusammen. Etwa die Hälfte 
der WEA an Land (onshore) sind vor 
2002 in Betrieb genommen worden.8 

Zwei Drittel aller bundesweit bis 
Ende 2001 errichteten WEA stehen in 
den Bundesländern Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein sowie Nordrhein-
Westfalen und dort in besonders 
windgünstigen Regionen bzw. Land-
kreisen. Zunehmend werden aber 

auch Projekte in anderen Bundeslän-
dern realisiert. 13 Prozent der im Jahr 
2015 an Land neu installierten Anlagen 
wurde durch Repowering errichtet.9 

VERSCHIEDENE URSACHEN 
FÜR DIE REPOWERING-
DYNAMIK10:

•  Die alten Anlagen kommen zuneh-
mend in ein repoweringfähiges 
Alter.

•  Ein zunehmender Anteil der wind-
günstigen Standorte, die Mitte/
Ende der 90er Jahre bebaut wurden, 
profitiert mittlerweile nicht mehr 
von einer erhöhten Anfangsver-
gütung, sondern hat nur noch den 
Anspruch auf eine deutlich nied-
rigere Grundvergütung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz. 

•  Auch steigt der Anteil der Altan-
lagen, deren Finanzierung bereits 
abgeschlossen ist. 

In den bisher realisierten Repowe-
ring-Projekten wurden überwiegend 
WEA bis 800 kW abgebaut und durch 
Anlagen der Multimegawattklasse 
(zwei bis drei MW) ersetzt.11 Die durch-
schnittliche Nennleistung (maximal 
mögliche Leistung) neu errichteter 
WEA lag im Jahr 2015 bei 2,8 MW.12

REGIONALE VERTEILUNG DER WINDENERGIENUTZUNG UND ANZAHL DER ANLAGEN,  
DIE VOR 2002 IN BETRIEB GENOMMEN WURDEN, Quelle: DStGB (2012), S. 22

SITUATION VOR 
REPOWERING

Die Inbetriebnahme von Repowering-
Anlagen unterliegt übrigens den 
gleichen Anforderungen wie die Er -
richtung von Neuanlagen. Auch beim 
Austausch der Anlagen müssen gel-
tende Bestimmungen – wie Höhen-
beschränkungen und ggf. ausgewie-
sene Flächen – ein gehalten werden.5

„Die Halbierung der Anlagenzahl bei 
Verdopplung der Leistung und Ver-
dreifachung des Ertrags kann die 
Erfolgsformel der deutschen Wind-
energie an Land in den nächsten Jah-
ren werden“, sagen Branchenexperten 
vom Bundes verband Windenergie.6 

Damit wächst der lokale Beitrag zum 
Klimaschutz und für eine von Importen 
unabhängige, schadstofffreie und res-
sour censchonende Energieerzeugung.

SITUATION NACH 
REPOWERING

STANDORTOPTIMIERUNG DURCH ANLAGENERNEUERUNG
Quelle: Bundesverband WindEnergie (BWE)

Mindestens eine Halbierung der Anlagenzahl
Verdopplung bis Verdreifachung der Leistung

Verdreifachung bis Vervierfachung der Stromerträge

200 kW Anlagen

500 kW Anlagen

2.000 kW 
Anlage
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Welche Chancen 
bietet Repowering?
Das Repowering vorhandener WEA bietet 
eine Reihe von Chancen für die Energie-
wende, aber auch für die Landschaft, in 
der die Anlagen stehen. Die finanziellen 
Vorteile des Betriebs einer neuen, moder-
nen Anlage mit größerer Leistung und 
geringeren Wartungs kosten liegen auf  
der Hand. 

WEITERE VORTEILE:

•  Die modernen WEA steigern den Beitrag 
zum Klimaschutz.

•  Leistungsstärkere Anlagen erhöhen den 
Stromanteil aus der Windkraft.13

•  Mit der sinkenden WEA-Anzahl werden 
oft negative Wirkungen der Altanlagen 
reduziert.

•  Das Gewerbesteueraufkommen und 
die Schaffung regionaler Arbeits plätze 
werden erhöht.

•  Moderne WEA bieten eine wesentlich 
höhere technische Zuverlässigkeit.

•  Rotoren drehen sich langsamer und 
leiser. Das reduziert die Störgeräusche 
im Umfeld und macht die WEA optisch 
verträglicher.14 

•  Des Weiteren lassen sich moderne  
WEA deutlich besser in das elektri-
sche Netz integrieren (verbesserte 
Netzverträg lichkeit).15 Das Repowering 
entlastet somit die Netze.

•  Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der 
Windenergie, das Repowering führt zu 
einer größeren Wirtschaftlichkeit.16

•  Ist der technische Zustand einer alten 
Anlage noch gut, kann sie auf dem 
inter nationalen Gebrauchtanlagen-
markt verkauft werden. Häufig dienen 
sie jedoch als Ersatz teillager oder 
werden recycelt.17

Welche Auswirkungen  
hat das Repowering auf ...
… DIE WIRTSCHAFT?

Auf lange Sicht entsteht ein deutlich 
höhe res Gewerbesteueraufkommen in 
den Kommunen. Die Windparkkommune 
erhält 70 Prozent der Gewerbesteuer,  
30 Prozent gehen an die Kommune mit 
dem Unternehmenssitz des Betreibers. 
Mit der beim Repowering installierten, 
größeren Leistung steigen auch die  
Steuereinnahmen sowie die Gewinne  
und Einkommen durch den Betrieb der 
Anlagen.18 In Untersuchungen hat das 
Wirtschaftsinstitut Prognos AG nachge-
wiesen, dass der überwiegende Teil der 
Steuern (89 Prozent) in den jeweiligen 
Regionen verbleibt.19 

Planungsaktivitäten und Baumaßnahmen 
für das Repowering bieten der regiona len  
Bauwirtschaft gute Chancen für zusätz-
liche Aufträge. Landeigentümer erzielen  
zusätzliche Pachteinnahmen und Eigen-
tümer der WEA haben eine erhöhte 
Stromproduktion.

… DIE HÖHE DER ANLAGEN? 

Die Leistungssteigerung der WEA ist ver-
bunden mit einer Steigerung der Gesamt-
höhen auf 180 bis 230 Meter. Allerdings 
liegen vielerorts Höhenbeschränkungen 
von 100 Metern vor, die das Repowering 
stark einschränken oder sogar unmöglich 
machen. Die Festlegung von Höhen-
begrenzungen der Kommunen bedarf 
einer besonderen Begründung und ist im 
Flächennutzungs- und Bebauungsplan 
darzu legen.20 Für aktuelle Repowering-
Vorhaben müssten diese Beschränkungen 
aufgehoben werden. 

ROTORDURCH-
MESSER × 2
= ERTRAG × 4

NABENHÖHE + 1 METER
= ERTRAG + 1 %

Quelle: Agentur für 
Erneuerbare Energien 
e. V., www.energieatlas.
bayern.de, 2014
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… DIE SCHALLEMISSIONEN 
 UND BEFEUERUNG?

Die Befeuerung (Beleuchtung) der An-
lagen ist in der Regel für WEA ab 100 Me-
tern Höhe vorgeschrieben und steht so 
im direkten Zusammenhang mit dem 
Repowering. Zur Luftfahrtsicherung 
müssen die Anlagen als Hindernis ge-
kennzeichnet sein. Diese Kennzeichnung 
durch Signalfarben und/oder Befeue-
rung können von der Bevölkerung aber 
auch als störend empfunden werden. 
Mit dem Repowering kann eine Befeue-
rung an Orten notwendig werden, wo 
es vorher keine gab, was Akzeptanz-
probleme bei den umliegenden Anwoh-
nern mit sich bringen kann.21 

Erste radargesteuerte Befeuerungen 
sind bereits zugelassen, die sich nur 
einschalten, wenn sich ein Flugzeug 
oder Hubschrauber nähert. Der Einsatz 
moderner Befeuerungstechnik minimiert 
die Sichtbarkeit vom Boden aus.22

Um Lichtreflexionen (Discoeffekt) wei-
test gehend zu vermeiden, wird matte 
und mittelreflektierende Farbe für 
Rotor blätter und Türme verwendet.23 
Außerdem werden durch Lichtstärken-
reduzierung und Abstimmung der Be-
feuerung die Auswirkungen der Kenn-
zeichnungspflicht minimiert.

Bei zunehmender Windgeschwindigkeit 
erhöhen sich auch die Schallemissionen 
einer WEA.24 Sie werden wesentlich 
durch die Geräusche der sich drehenden 
Rotorblätter verursacht. Die Geräusche 
von modernen und größeren Anlagen 

sind nicht wesentlich höher als bei alten 
WEA, durch die Verringerung der Anla-
genzahl kann die Lärmbelästigung so - 
gar reduziert werden.25 Die Anlagen-
hersteller optimieren stetig die Rotor-
blattprofile, so dass auch bei steigender 
Leistung die Geräuschbildung minimiert 
wird. Eine erhebliche Verbesserung der 
Situation wurde dadurch erreicht, dass 
heute praktisch nur noch drehzahlvaria-
ble Anlagen mit verstellbaren Rotorblät-
tern eingesetzt werden. 

Die Einhaltung dieser Immissionsricht-
werte der TA Lärm (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm) muss im 
Genehmigungsverfahren durch Vorlage 
einer Schall immissionsprognose (Schall-
gutachten) nachgewiesen werden.26 
Die TA-Lärm schreibt vor, dass die WEA 
nachts in allgemeinen Wohngebieten 
40 dB nicht überschreiten dürfen.

… DEN LANDSCHAFTS- UND 
 NATURSCHUTZ?

Mit der angestrebten Neuordnung der 
Standorte für WEA und dem Einsatz mo-
derner Technik ist es möglich, vorhan-
dene Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu verringern oder sogar zu 
beseitigen.27

Durch eine geringere Anzahl und größere 
Abstände zwischen den WEA ent steht 
eine veränderte Wirkung des Land-
schaftsbilds. So wird sich das  „Einsam-
meln“ verstreut stehender Altanlagen, 
die durch das Repowering an einem 
Standort konzentriert werden, positiv 
auf die Landschaft auswirken.28 Wind-
energieakteure sehen weitere Chancen 
für das Landschaftsbild in der nied-
rigeren Drehzahl. Der deutsche Rat für 
Landespflege versteht es sogar als 
Chance zur Korrektur.29 

Dennoch gibt es auch Nachteile im Zu- 
sammenhang mit größeren Anlagen.30 
Der Reduzierung der Anlagenanzahl 
steht die erhöhte Sichtbarkeit der grö-
ßeren Anlagen gegenüber.31 Neben dem 
Landschaftsschutz ist auch der Schutz 
von Vögeln und Fledermäusen wichtig. 
Auf diesem Gebiet gibt es weiterhin 
Forschungsbedarf. Wichtige Unter-
suchungsfelder sind das sogenannte 
Meideverhalten der Tiere und die Kolli-
sionsgefahr. 

DURCHSCHNITTLICHE GRÖSSENENTWICKLUNG DER WINDENERGIEANLAGEN SEIT 1990
Quelle: Eigene Darstellung nach DEWI GmbH

PEGELBEREICHE FÜR LÄRM IN DER UMWELT 
Quelle: Eigene Darstellung nach SEIDEL, 1998; GRIEFAHN, 
1988; modifiziert und erweitert von: Ministerium für 
Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 
Ministerium für Umwelt und Naturschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 2004

 160  Gewehrschuss in 1 m Abstand

 130  MP3-Player in Maximalbelastung

 120  Verkehrsflugzeug in 7 m Abstand,  
  beginnende Schmerzgrenze

 110  Bohrmaschine

 100  Kreissäge, Posaunenorchester

 90  Lkw-Motor in 5 m Abstand

 80  Pkw mit 50 km/h in 1 m Abstand

 70  Schreibmaschine

 60  Umgangssprache, Pkw in 15 m Abstand

 50  Leise Radiomusik in 1 m Abstand

 40  Brummen eines Kühlschranks in 1 m  
   Abstand, Nachtwert Allgem. Wohngebiet

 30  Flüstern in 1 m Abstand

 20  Leichter Wind

 10  Schneefall

 0  Definierte Hörschwelle 

[d
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Mit der zunehmenden Größe der 
WEA wird bei einigen Vogelarten von 
einem größeren Meideverhalten aus-
gegangen, was zu Nahrungsflächen-
verlusten führt. Allerdings wurden 
bei Brutvögeln auch positive Effekte 
beobachtet. Brutvögel zeigten oft 
weniger Scheu vor großen als vor 
kleinen WEA.32 Eine erhöhte Kolli-
sionsgefahr durch das Repowering 
besteht nur bei einzelnen Vogel- und 
Fledermausarten, dabei spielt der je-
weilige Standort eine entscheidende 
Rolle.33 

Gleichwohl stellt Repowering auch 
eine Chance zur Verbesserung der 
Situation dar. Mit der Aufgabe der 
Altanlagen wird die Natur von Be-
einträchtigungen entlastet. Bei der 
Errichtung der neuen WEA besteht 
die Möglichkeit, die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes neu zu bewerten und neue 
Umwelterkenntnisse in die Planung 
zu integrieren.34 Größere Naben-
höhen von Neuanlagen führen auch 
zu einem größeren freien Luftraum 
unter den sich drehenden Rotor-
blättern. Moderne Flügelprofile 
verringern zudem die Verwirbelung 
der Luft und vermindern so die 
Gefährdung von Fledermäusen.35 
Durch eine  „frühzeitige und voraus-
schauende Standortwahl“36 können 
die Risiken für die Tiere erheblich 
gemindert werden.

Was sind planungsrechtliche  
Aspekte des Repowering?
Die Steuerung der Gebiete für WEA 
und damit auch die planungsrecht-
liche Absicherung des Repowering 
obliegt in Niedersachsen den Land-
kreisen im Zuge der Regionalplanung 
und den Kommunen bei der Bauleit-
planung. Repoweringprojekte können 
u. U. komplexer als Neubauprojekte 
sein und sich über mehrere Jahre 
hinziehen.37 Die planungsrechtliche 
Unterstützung und Absicherung des 
Repowering sollte daher auch fol-
gende Aspekte berücksichtigen:

•  Die Landschaft kann „aufgeräumt“ 
und Streuanlagen zurückgebaut 
werden, so dass das Landschafts-
bild entlastet und negative Um-
welteinflüsse auf Mensch und 
Natur (z. B. durch verbesserte 
Anlageneigenschaften und Stand-
ortwahl) reduziert werden. 

•  Zudem besteht die Möglichkeit, 
Fehlplanungen aus der Anfangszeit 
zu korrigieren und bspw. inzwi-
schen ratifizierte Naturschutzbe-
stimmungen beim Bau neuer WEA 
umzusetzen.38 

•  Durch den Einsatz moderner Wind- 
energieanlagen kann der Beitrag 
zum Klimaschutz erhöht und kom - 
munale Klimaschutzkonzepte 
berücksichtigt werden.

Vor dem Rück- und Neubau steht 
also immer die Entwicklung eines 
Repowering-Konzeptes, das auch 
als Grundlage für die planungsrecht-
liche Absicherung dienen kann.39 
Grundsätzlich ist Repowering nur an 
Standorten möglich, die nach den 
aktuellen kommunalen oder regio-
nalen Festlegungen zur Windener-
gienutzung in Flächennutzungs- und 
Raumordnungsplänen vorgesehen 
sind. Die Standorte der Anlagen 
müssen nicht identisch sein. Denn 
die abzubauende WEA kann sich auch 
außerhalb des Bebauungsplans oder 
Gemeinde gebietes be finden.40



Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH

Goethestraße 19, 30169 Hannover
Info-Telefon  05 11.22 00 22- 20
Mo. und Do.: 9 bis 17 Uhr

beratung@klimaschutzagentur.de
klimaschutzagentur.de
klimaschutz-hannover.de

GENDER-HINWEIS:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre entweder die maskuline oder die feminine 
Form von Bezeichnungen gewählt. Dies impliziertkeine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.

Klimaschutz – ein Gewinn für alle

Die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover informiert und 
motiviert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen zum Energiesparen. 
Sie bietet ihnen unabhängige Beratungen zu Themen wie Gebäudemoder-
nisierung, Heizungserneuerung und erneuerbaren Energien an.

Als Impulsgeberin für Politik, Wirtschaft und Kommunen entwickelt sie 
gemeinsam mit ihren Partnern Projekte und Kampagnen zum Klimaschutz.
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